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§ 31 00. GUFG Kinderzuschuss

06. GUFG - 06. Gemeinde-Unfallfirsorgegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2022

(1) Schwerversehrten wird fiir jedes Kind, das als Angehorige bzw. Angehdriger im Sinn dieses Gesetzes gilt, bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr ein Kinderzuschuss im Ausmald von 10% der Versehrtenrente - zuzUiglich einer allfalligen
Zusatzrente - gewahrt. Die Renten der bzw. des Schwerversehrten und die Kinderzuschuisse diirfen zusammen die
Bemessungsgrundlage nicht Gbersteigen.

(2) Enkelinnen bzw. Enkel gelten nur dann als Kinder, wenn sie gegentber der bzw. dem Schwerversehrten im Sinn des
§ 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und die bzw. der Schwerversehrte ihren Hauptwohnsitz im Inland oder in
einem EWR-Staat haben.

(3) Der Kinderzuschuss ist Uber das 18. Lebensjahr hinaus, jedoch nur auf besonderen Antrag zu gewdhren oder
weiterzugewdahren, wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 vorliegen.

(Anm: LGBI. Nr. 68/2009)

In Kraft seit 01.10.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/141
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gufg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=68/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 31 Oö. GUFG Kinderzuschuss
	Oö. GUFG - Oö. Gemeinde-Unfallfürsorgegesetz


